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Das Bundesverfassungsrecht enthält nach klassischer Auffassung weder soziale Grundrechte noch 

soziale Staatsaufgaben, das B-VG ist verteilungspolitisch neutral.  

Der Autor geht nun der Frage nach, ob sich aus der Verfassung Argumente dafür ergeben, dass der 

Staat verfassungsrechtlich zur Umverteilung durch Sozialversicherungsrecht verpflichtet ist, oder ob 

sich Anhaltspunkte dafür finden, dass die Verfassung keine Umverteilung vorsehen kann.  

Argumente für einen Umverteilungszwang könnten sich z. B. aus der Kompetenzverteilung, aus dem 

Gleichheitssatz oder aus den Freiheitsrechten (in ihrer Eigenschaft als Gewährleistungsrechte) 

ergeben. Es wurden jedoch auch Argumente gefunden, z.B. in den Kompetenzbestimmung, die für ein 

verfassungsrechtliches Umverteilungsverbot sprechen.  

Schlussendlich gelangt der Verfasser zu der Auffassung, dass die traditionelle Antwort immer noch 

aufrecht sei. Es gebe jedenfalls keinen verfassungsrechtlichen Umverteilungszwang, aber auch kein 

verfassungsrechtliches Umverteilungsverbot, sodass mittels einfacher Gesetzgebung ein umfassender 

sozialer Ausgleich möglich sei.  
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